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VI. Änderungssatzung 

vom ........ 2010 

der Stadt Meerbusch 

zur 

Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Meer busch 

 vom 19. Dezember 2000 

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S. 666/SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17.12.2009 (GV.NRW.2009 S. 950), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21.06.1988 (GV.NRW.S. 250/SGV.NRW. 74), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17.12.2009 (GV.NRW.S. 863), des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) 
vom 27.09.1994 (BGBl I S. 2705 ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11.08.2009 (BGBl I S. 
2723), § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 19.06.2002 (BGBI I S. 1938 ff), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.10.2006 (BGBI I S. 2298), sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.07.2009 (BGBl I S. 2353) hat der Rat der Stadt Meerbusch in seiner Sitzung am ........2010 folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 

§ 2 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 wird Punkt 6 wie folgt gefasst: 

6. Betrieb eines Wertstoffhofes 

In Absatz 2 wird der letzte Absatz wie folgt gefasst: 

Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt durch eine grundstücksbezogene Abfallentsorgung mit 
Abfallbehältern (Rest- und Bioabfallbehälter), durch grundstücksbezogene Sammlungen im Holsystem 
(Grünbündel- und Laubsammlung, Sperrmüll- und Elektroschrottsammlung) sowie durch eine getrennte 
Sammlung von Abfällen außerhalb der regelmäßigen grundstücksbezogenen Abfallentsorgung auf dem 
Wertstoffhof und in Wertstoffcontainern für Altpapier. Die näheren Einzelheiten sind in den §§ 10-16 die-
ser Satzung geregelt. 

Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

„Duales System Deutschland AG“ wird durch „Duale Systeme“ ersetzt. 

§ 2 

§ 3 wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 wird um Punkt 4 ergänzt: 

4. Abfälle, deren Sammlung und Transport nach § 5 Abs. 6 LAbfG von der Stadt auf den Rhein-Kreis 
Neuss übertragen wurde. 
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§ 3 

§ 4 wird wie folgt gefasst: 

Schadstoffhaltige Abfälle können zu den von der Stadt bekanntgegebenen Terminen am Schadstoffmobil 
des Rhein-Kreises Neuss angeliefert werden. Die Termine und Standorte des Schadstoffmobils werden 
von der Stadt im Umweltkalender bekanntgegeben. 

 

§ 4 

§ 13 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

(4) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle getrennt nach Bioabfällen, Glas, Altpapier, Metallen, 
Kunststoffen, Verbundstoffen sowie Restabfall getrennt zu halten und wie folgt zur Einsammlung im 
Rahmen der Abfallentsorgung durch die Stadt bereitzustellen: 

1. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grünglas in die bereitgestellten Wertstoffcontainer einzu-
füllen. 

2. Altpapier ist in die bereitgestellten Wertstoffcontainer einzufüllen. 

3. Bioabfälle sind in den braunen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des Abfallbe-
sitzers zur Verfügung steht und in diesem braunen Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen. 
Dies gilt nicht für ungekochte und gekochte Speisereste tierischer Herkunft und gekochte Speise-
reste pflanzlicher Herkunft. Diese sind in den grauen Abfallbehälter einzufüllen. 

4. Verkaufsverpackungen aus Metall, Kunst- und Verbundstoffen sind in den gelben Sack bzw. gel-
ben Behälter einzufüllen, der dem Abfallbesitzer von den Dualen Systemen zur Verfügung ge-
stellt wird und in diesen zur Abholung bereitzustellen.  

5. der verbleibende Restabfall ist in den grauen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück 
des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem grauen Abfallbehälter zur Abholung bereit-
zustellen. 

§ 5 

§ 16 wird wie folgt geändert: 

Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(3) Pflanzliche Abfälle werden gesondert zu bestimmten Terminen abgefahren. Nicht dazu zählen Wur-
zelstöcke. 

Sie müssen wie folgt bereitgelegt werden: 

a) Gartenkleinabfälle (z.B. Laub, kleingeschnittene Zweige, jedoch kein Rasenschnitt, Vertikutiergut, 
Moos, Erde, Steine o.ä.) in unverschlossenen Behältnissen von höchstens 25 kg Gewicht. Pro 
Abfuhr und Grundstück werden höchstens 25 Behältnisse entleert. 

b) Äste und Baumstämme von höchstens 0,10 m im Durchmesser in zusammengeschnürten tragba-
ren Bündeln von höchstens 1,50 m Länge. Pro Abfuhr und Grundstück werden nicht mehr als 3 
m³ abgeholt. 
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§ 6 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende VI. Änderungssatzung vom ...... 2010 der Stadt Meerbusch zur Satzung über die Abfall-
entsorgung in der Stadt Meerbusch vom 19. Dezember 2000 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  

Hinweis: 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung kann gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Meerbusch vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt 

 

Meerbusch, den  ....... 2010                                                                         

Der Bürgermeister 

                                                                                                                                            

         

Dieter Spindler 

 


